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Der Papst im Zwielicht

Der Glanz der Tiara verblasst
10. Die Militärseelsorge als staatliche

Einrichtung ist abzuschaffen.
Hinsichtlich ihrer Befreiung vom
Wehrdienst sind Geistliche nach den
für alle Bürger geltenden Kriterien zu
beurteilen. Die bisherige Sonderstellung

der Geistlichen verletzt den

Gleichheitsgrundsatz.
1 1 Eine privatrechtlich verbindliche
Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft

setzt Religionsmündigkeit

voraus. Die Taufe allein begründet

eine solche privatrechtlich
verpflichtende Mitgliedschaft nicht.
12. Die Mitwirkung der Kirchen in

staatlichen, kommunalen und mit
hoheitlichen Aufgaben befassten
Entscheidungsgremien ist zu beenden.
In Gremien, in denen weiterhin
Vertreter der Grosskirchen mitwirken,
ist die Teilnahme von Vertretern
anderer Glaubensgemeinschaften und

Weltanschauungsgruppen in

angemessener Weise sicherzustellen.

Man sollte annehmen, dass diese
Forderungen nun auf Veranstaltungen

der Orts- und Landesverbände
vorgetragen, erläutert und diskutiert
worden wären. Dass die Aktiven sie
in Parteien, Gewerkschaften,
Kirchen und Verbänden propagiert hätten.

Dass die Broschüre von den
Mitgliedern in grösserer Anzahl bestellt
und im Freundes- und Bekanntenkreis

weitergegeben worden wäre.
— Leider geschah so gut wie nichts.

Die Frage: «Kirchenaustrittsförderung
— was tun?», war zumindest

partiell beantwortet. Zum Entschluss:
Was tun! reichte es aber
bedauerlicherweise nicht. Peter Bernhard!

') «Das Christentum im Urteil seiner Gegner.»
Herausgegeben von Karlheinz Deschner.
Max Hueber Verlag, Ismaning bei München
1986. 559 S., Fr. 38.60.
2) Die Kleinbroschüre (8 Seiten) kann über die
HU, Bräuhausstrasse 2, 8000 München 2

bezogen werden.

Fortschritt? Das ist doch nichts
anderes, als dass wir unsere
alten Sorgen gegen neue und
etwas kompliziertereaustauschen.

Albert Einstein

Für den Papst und seine engsten
Mitarbeiter gab es vor kurzem einige
Aufregungen. Die italienischen
Behörden haben nämlich gegen den
Chef der Vatikanbank IOR (Institut
für religiöse Werke), Erzbischof
Marcinkus (65), einen Haftbefehl
erlassen. Er lautet auf «Mittäterschaft
beim betrügerischen Bankrott» der
Mailänder «Banca Ambrosiano».
Haftbefehle ergingen auch an zwei
weitere Komplizen von Marcinkus,
Luigi Mennini (76) und Pellegrino de
Strobel (73), Buchhalter der vatikanischen

Finanzen. Ausser diesen drei
Männern bleiben auch Monsignore
Donafo de Bonis, Sekretär des IOR,
dessen Reisepass von der
Staatsanwaltschaft eingezogen wurde, und
seine Eminenz Kardinalvikar Ugo
Poletti im Vatikan. Sie alle werden
verhaftet, wenn sie italienischen
Boden betreten. Innerhalb des Vatikan-

Auslieferung Marcinkus
verlangt

Staates sind sie geschützt. Artikel 1 1

des Lateranvertrages, den Mussolini
1929 mit Papst Pius XI. geschlossen
hat, besagt nämlich, dass Ausslieferungen

nur im gegenseitigen
Einvernehmen stattfinden dürfen.1)
Es sind jene Männer, die seinerzeit
der 33-Tage-Papst Albino Luciani,
der unter sehr merkwürdigen
Umständen sterben musste, aus ihren
Amtern entfernen wollte. Sie erfreuten

und erfreuen sich noch immer der
Gunst Papst Johannes Paul II. Sein

enger Bund mit Marcinkus hat mehrere

Gründe: Der amerikanische
Kirchenmann, der sowohl einen
vatikanischen Diplomatenpass wie
einen US-Pass besitzt, ist litauischer
Abkunft und spricht polnisch. Er ist
zudem ein «Macher», ein perfekter
«Manager», dessen zupackende Art
dem Papst gefällt. Als lOR-Chef hat
Marcinkus beste Verbindungen zur
finanzstarken katholischen Kirche
der USA und er soll dafür gesorgt
haben, dass hohe Geldbeträge in

die polnische Heimat des Papstes

geschleust wurden, die natürlich
auch in die Kassen der Gewerkschaft

«Solidarität» flössen.

Geldbeträge nach Polen
geschleust

Ausserdem war Marcinkus
Reisemarschall und oberster Leibwächter
Paul VI. Bei dessen Asienreise 1970

überwältigte er einen Attentäter, der
Paul VI. ermorden wollte. Er organisierte

auch die erste Auslandreise
Johannes Paul II.

Der frühere Chef der Banco Ambrosiano,

Roberto Calvi, hatte sich mit
den von Marcinkus ausgestellten
«Garantiebriefen» des Vatikans
privates Anlagekapital ergaunert und

die Bank um rund 300 Mio Dollar
erleichtert. Nach dem Zusammenbruch
der Bank soll die Mafia Calvi unter
einer Themsebrücke in London
aufgehängt haben. (Anm. der Redaktion:

Ob Calvi Selbstmord beging
oder ermordet wurde, ist nie aufgeklärt

worden.) Der Exbankier der
Vatikanbank, der Freimaurer
Michele Sindona, der «Hai», wie er
genannt wurde, starb im Gefängnis an
Gift. Sein Komplize, Lucio Gelli, der
Gründer und Grossmeister der
verbrecherischen Geheimorganisation
«P2»2), wurde 1982 in der Schweiz
verhaftet, konnte aber mit Hilfe eines
Wärters entfliehen und ist vermutlich
in Südamerika untergetaucht.
Papst Wojtila zahlte 250 Mio Dollar
aus dem Kirchenvermögen, um
private Gläubiger der Mafiabank
abzufinden. Italiens Staatsanwalt
fordert jedoch nach wie vor die Auslieferung

des Erzbischofs.
Es ist haarsträubend, was sich hinter
den Mauern des «heiligen» Stuhls

abspielt. Der reiselustige Schauspieler
und Bodenküsser steht mit im

Zwielicht dunkler Machenschaften.
Die Schmutzflecken auf der Tiara
seiner Heiligkeit werden immer

grösser. Wer räumt diesen Augius-
stall endlich aus?
Den katholischen Gläubigen kann

man nur raten, einer solchen Institution

baldigst den Rücken zu kehren.

36


	Fortschritt?

